
Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof in Grevesmühlen ab 01.01.2025 
 
 
1. Grabnutzungsgebühren        
a)   Rasenreihengrabstätte 
      1   Sarg im Rasen für 25 Jahre                 2.530,00 € 
b)  Wahlgrabstätte  

1 Sarg für 25 Jahre (Selbstpflege)        400,00 € 
1 Sarg im Rasen für 25 Jahre                 2.590,00 € 
2    Urnen für 20 Jahre (Selbstpflege)        320,00 € 

c) Wiedererwerb des Nutzungsrechts 
      an einer Wahlgrabstätte für Särge je Grabbreite u. Jahr       16,00 € 
      an einer Rasenwahlgrabstätte je Grabbreite u. Jahr      103,00 € 
      an einer Wahlgrabstätte für Urnen je Grabbreite u. Jahr       16,00 € 
 
d)   Urnengemeinschaftsanlagen mit Pflege durch den Friedhofsträger 
      In der Partneranlage für 2 Urnen für 20 Jahre               2.780,00 € 

für Einzelurnenplatz für 20 Jahre, kein Nachkauf möglich             1.515,00 € 
Einzelurnenreihengrab im Rasen mit zentraler Namensnennung  1.915,00 € 

 
e) Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer Partnergrabstätte    127,00 € 
 
Die Gebühren für den Erwerb, Wiedererwerb oder die Verlängerung des Nutzungsrechtes  
werden für die gesamte Dauer im Voraus erhoben. 
 
2. Friedhofsunterhaltungsgebühr 

für Särge und Urnen je Grabbreite und Jahr         40,00 € 
Die Gebühr wird jährlich erhoben. 

 
3. Bestattungsgebühren 
a)   Erdbestattung (Standardmaße)         790,00 € 
b)   Erdbestattung (Kindersarg)         450,00 € 
c)   Urnenbestattung           290,00 € 
d)   Urnenbestattung durch das Friedhofspersonal         60,00 € 
 
4. Benutzungsgebühren 
a)   Benutzung und Dekoration der Kapelle (inkl. Reinigung)     160,00 € 
b)   Benutzung kleine Kapelle            80,00 € 
c)   Aufbahren im Vorraum der Kapelle          50,00 € 
 
5. Verwaltungsgebühren 
a)   Verwaltungsgebühr            19,00 € 
b)   Ausfertigung oder Umschreibung einer Graburkunde        19,00 € 
c)   Verlängerung der Nutzungsdauer          19,00 € 
d)   Genehmigung zur Errichtung eines Grabmals inkl. Standsicherheitsproben     55,00 € 
e)   Genehmigung zur Ausübung eines Gewerbes pro Jahr       58,00 € 
f)    Überlassung eines Exemplars der Friedhofsordnung          9,00 € 
g)   Mahngebühren je Mahnung             3,50 € 
 
6. Gebühren für Ausgrabungen 
a)   Ausgrabung einer Leiche                   1.185,00 € 
b)   Ausgrabung einer Urne           380,00 € 
 


